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Umbau Wien Westbahnhof



Umbau Wien Westbahnhof
Der Wiener Westbahnhof wird zur BahnhofCity Wien West

Die im Rahmen der ÖBB-Bahnhofsoffen-
sive  durchgeführte Neugestaltung des
Westbahnhofs zu einer multifunktiona-
len Drehscheibe mit Shopping-Center,
Büros und einem Hotel wird nicht nur
Bahnfahrern, sondern auch Anrainern
und Besuchern eine neue Qualität am
Bahnhof bieten. Der Um- und Neubau
zur BahnhofCity Wien West wirkt sich
auch positiv auf das  Umfeld aus.

Die BahnhofCity Wien West wird nach
Fertigstellung rund 70.000 m2 Bruttoge-
schoßfläche aufweisen und durch ein 
Gastronomie-, Handels- und Dienstleis-
tungszentrum sowie zahlreiche Büros
und ein Hotel aufgewertet. Seit Mitte
September 2008 wird der zentrale Ver-
kehrsknotenpunkt mit Hilfe von den 
Architekten Neumann + Steiner auf fort-
schrittlichsten technischen und architek-
tonischen Standard gebracht. Die Gene-
ralsanierung der, in den frühen 1950er
Jahren errichteten Bahnhofshalle erfolgt
unter Denkmalschutz. Auf drei Ebenen
werden sich die Serviceeinrichtungen der
ÖBB sowie eine ausgedehnte Shopping-
meile mit etwa 80–100 Geschäften und 
Gastronomieangeboten auf einer Ge-
samtfläche von ca. 17.000 m2 erstrecken.
Im Süden neben der Halle entsteht ein
mehrgeschoßiges Bürogebäude mit ei-
nem offenen Atrium. In dem neuen Büro-
komplex an der Nordseite ist ein zusätz-
liches Hotel integriert. 

Das Budget-Design-2-Sterne-Hotel mit
einer Fläche von rund 13.000 m2 umfasst
441 Zimmer. 

Die Bauhöhe beider Gebäude wird auf
die Bauklasse V beschränkt. Unter dem
daraus entstehenden Gebäudekomplex
wird ein Geschoß eingezogen, wo die
Shoppingmeile entsteht. Dieses reicht
unterirdisch bis zum Gürtel und bildet die
Verbindung zur Mariahilfer Straße. An
den Bahnsteigen werden keine Baumaß-
nahmen durchgeführt. Der Wartebereich
im Gleisgeschoß wird auf 200 Sitzplätze
ausgeweitet. Eine helle und transparen-
te Gestaltung zieht sich durch die ge-
samte Anlage. Durch den Einbau weite-
rer Lifte, Rolltreppen und Rampen wer-
den auch Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen einen barrierefreien und
ungehinderten Zugang zu allen Einrich-
tungen der BahnhofCity haben. 

Der Bahnhofsanbau Nord (auf Seite der
Felberstraße) wird abgetragen, und der
Vorplatz zwischen dem Parkhaus und den
Bahnsteigen kann dadurch verbreitert
werden. Der Eingangsbereich des West-
bahnhofs am Europaplatz wird völlig neu
gestaltet. Es entsteht ein breiter, über-
sichtlicher Vorfahrtsbereich mit eigenen
Zonen für Taxis, Kiss & Ride-Parkplätze,
Behinderten-Parkplätze und Busstellplät-
zen. Die künftige BahnhofCity Wien West
wird ein Ort zum Reisen, Arbeiten und

Einkaufen sein. Die helle und transpa-
rente Gestaltung der gesamten Anlage
sorgt für einen angenehmen Aufenthalt.
Ab Herbst 2011 wird die BahnhofCity 
Wien West als einer der modernsten
Bahnhöfe Österreichs eine neue Qualität
des Reisens vermitteln können.

Provisorische 
Verkehrsstation

Erstmals in Österreich wurde ein gesam-
ter Bahnhof während der Bauarbeiten in
eine provisorische Verkehrsstation ver-
legt. Dies ist notwendig um die Bauar-
beiten bei laufendem Betrieb durch-
führen zu können. Das Provisorium dient
den Kunden als vollwertiger Ersatz und
erlaubt den Zugang zu den Bahnsteigen.

In ihm finden die Fahrgäste alles, was sie
vor und nach einer Bahnfahrt brauchen
– sämtliche Serviceeinrichtungen wie das
ÖBB-Reisezentrum, weitere Fahrkarten-
automaten, den Infopoint, die ÖBB-Club
Lounge und selbstverständlich auch Ge-
schäfte und Gastronomie. Eine Infobox
im ersten Stock bietet allen Interessierten
während der gesamten Bauzeit Informa-
tionen über den Umbau und die künfti-
ge BahnhofCity. Mittels Webcams kann
man dort die Arbeiten in der gesperrten
Bahnhofshalle verfolgen.
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Der Wiener Westbahnhof wird zur BahnhofCity Wien West
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Daten und Fakten:

• Bauzeit: September 2008 - Herbst 2011
• Investitionssumme: rund € 180 Mio.
• Architekten: Neumann + Steiner ZT GmbH
• Bauausführung: ARGE Bahnhof City Wien West

• Bilfinger Berger Bau GmbH
• Pittel + Brausewetter GmbH
• Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.

•Statik: ARGE Klestil ZT GmbH und KS Ingenieure ZT GmbH

• Flächen
• Handel, Dienstleistung, Gastronomie (rd. 17.000 m2 )
• Büroflächen & Hotel (rd. 29.000 m2 Bruttogeschoßfläche)

• Kompetenzpartner für Branchenmix, Vermietung und 
Center-Management
ECE - Europa Bau- und Projektmanagement G.m.b.H.

• Barrierefreiheit, Sicherheit, Service: Offenes Reise-
zentrum, heller Wartebereich mit mehr als 200 Sitzplätzen,
Lifte, Rolltreppen, Rampen, etc.

• Serviceeinrichtungen: Supermarkt, Food-Court, Bücher, 
Bekleidung, Dienstleistungen, Hotel etc.

• Provisorische Verkehrsstation
• Standort: Äußere Mariahilfer Straße, 

Ecke Langauergasse / Gerstnerstraße
• 3.000 m2 auf 2 Stockwerken

• Massenauszug 
• Erdaushub: ca. 100.500 m3

• Beton: 63.000 m3

• Betonstahl:  5.525.500 kg
• Spannstahl: 3.500 m
• Schalungsfläche: 178.500 m2

Textverfasser: ÖBB-Infrastruktur Bau AG

3

Visualisierung 1: Die künftige BahnhofCity Wien West 

Visualisierung 2 + 3: 
Die „neue“ denkmalgeschützte Bahnhofshalle

© Copyright für alle Bilder dieser Seite:
Neumann + Steiner Architekten,
Visualisierung: beyer.co.at
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Insbesondere bei den Arbeiten in der
denkmalgeschützten Bahnhofshalle ist
hohe Sensibilität an den Tag zu legen. 
Unzählige Gerätschaften (Bohrgeräte,
Bagger, LKWs etc.), aber auch die Bau-
verfahren selbst (DSV-Säulen in Bezug auf
Hebungen) haben mächtiges Einwir-
kungspotential auf die im Bestand zu be-
lassenden Konstruktionen der denkmal-
geschützten Halle.

Während der Herstellung des Unterge-
schoßes im Bereich der bestehenden
Bahnhofshalle, müssen die bestehenden
36 Hauptstützen, die Vordachstützen am
Europaplatz und Querbahnsteig sowie
die beiden Giebelwände provisorisch ab-
gefangen werden. Dazu wurden von ei-
nem Bohrplanum mit Niveau der Decke
über dem neuen Untergeschoß ca. 400
Stk. DSV-Säulen bzw. Bohrpfähle DN90
bis ca. 6m unter Bodenplatten-Unter-
kante abgeteuft. Zur Ableitung der über

die Stahlkonstruktionen übertragenen
Lasten sowie als Stützung der Decke im
Bauzustand wurden in diese DSV-Säulen
bzw. Bohrpfähle HEB-Träger eingestellt
und mit Kopfplatten versehen. An-
schließend erfolgten die Herstellung der
Decke und der Aushub des neuen Un-
tergeschoßes. Im Zuge des Erdaushubes
mussten auch die Bestandsfundierungen
(unbewehrte Betonkörper, 
ca. 4,0m x 4,5m x 2,5m) der Haupt- und
Nebenstützen eliminiert werden. Auf-
grund der statisch sensiblen Hallenkons-
truktion hatte der Abbruch schonend zu
erfolgen, ein Einsatz von schwerem Ab-
bruchgerät war nicht möglich.

Nach Fertigstellung der Aushub- und Ab-
brucharbeiten begann die Produktion der
Bodenplatte (Dicke im Voutenbereich
1,0m). Zeitgleich mit den Arbeiten an
Fundamentplatte, Stützen und Wänden
wurde die sich im hinteren Bereich der

Bahnhofshalle befindliche (und vorab
mittels DSV-Maßnahmen unterfangene)
Schwergewichtsmauer mit Litzenankern,
l=16,0m gesichert und der Bereich von
UK Schwergewichtsmauer bis UK Boden-
platte mit Spritzbeton versiegelt.

Der Kraftschluss zwischen den neu her-
gestellten (unter Deckel) und bestehen-
den (über Deckel) Hauptstützenab-
schnitten erfolgte über Kapselpressen.
Diese wurden knapp unterhalb des
Deckels auf der neuen Stütze eingebaut
und mit Drücken zwischen 40 und 70 bar
mit Zementsuspension aufgepresst.

Nach erfolgter Verlängerung der Haupt-
stützen konnten die Stahlkonstruktionen
abgebaut und in den nächsten Bauab-
schnitt umgesetzt werden, um den Bau
der aufgehenden Bauteile der Geschoße
E+1 bis E+3 zu ermöglichen.

U
M

B
A

U
 W

IE
N

 W
ES

TB
A

H
N

H
O

F
U

M
B

A
U

 W
IE

N
 W

ES
TB

A
H

N
H

O
F

4

Technische Ausführung – Spezialtiefbau:
Folgende Bauverfahren bzw. Bauhilfsmaßnahmen sind für den Umbau der Bahnhofshalle erforderlich:

• Baugrubensicherung aus Spritzbeton mit Vernagelung

• Rückverankerter Bohrträgerverbau (Spannanker)

• Ortbetonbohrpfähle als klassische Gründung für die Büro- bzw. Hotelgebäude

• Düsenstrahlverfahren im Bereich der denkmalgeschützten Bahnhofshalle, u.a. um die Stützmauer am Bahnsteig  

nach unten durch aufgefächerte DSV-Säulen zu „verlängern“ (für das neue unterirdische Geschoß)

• Verankerung der Bodenplatte bei den Schlitzwänden des U-Bahnaufganges, um Verformungen durch die durch den 

Hochbau hervorgerufenen Lasten hintanzuhalten

Bild 1: DSV-Körperherstellung Zugang Wiener Linien (Bereich 
ehemaliger Lift und Fahrtreppen), April 2009

Bild 2: Abbruch bzw. Vorbereitungsmaßnahmen zur Herstellung 
der Bohrpfähle bzw. DSV-Körper für die Unterfangung der
Hauptstützen, April 2009
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Bild 3: Betonschneidearbeiten im Bereich Zugang Wiener Linien
(U3-Station), Mai 2009

Bild 5: Betondeckel, Vorbereitung für die Abfangkonstruktion,
Mai 2009

Bild 7: Fertige Bodenplatte, 1. Unterfangungsabschnitt,
Juni 2009

Bild 9: Detail Stahlabfangung Hauptstütze, fertiger Betondeckel,
Juni 2009

Bild 4: Durchschneiden der bestehenden Fundamente der
Hauptstützen unter dem Deckel, Mai 2009

Bild 6: Betonieren der Bodenplatte (1. Abschnitt),
Mai 2009

Bild 8: Unterfangung Giebelwand zum neuen Hotelgebäude,
Juni 2009

Bild 10: Erdaushub im Bereich Zugang Wiener Linien (U3-Station),
Juni 2009
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BAUSERVICE - FUHS GES.M.B.H.

BETONARMIERUNGEN
EMAILLIERUNGEN

Bauservice – Das Werk

Betonstahlbiegerei

Emailwerk
Schrems

Baustahlgitter
Werksgroßhandel

BETONSTAHLBIEGEREI – BAUSTAHLGITTER – WERKSGROSSHANDEL:
2102 BISAMBERG – INDUSTRIEGEBIET, JOSEF FUHS-STRASSE 13

TELEFON: 02262/758 37, 758 38 – TELEFAX: 02262/758 37-11
EMAILWERK: 3943 SCHREMS, INDUSTRIEPARK 2

TELEFON: 02853/77 364, 76 910, 77 107 – TELEFAX 02853/77 364-30
INTERNET: www.bauservice-fuhs.at

Lieferung, Bearbeitung und Verlegen der ca. 5.500t Betonstahl für den Umbau des Wiener
Westbahnofes zur BahnhofCity Wien West, erfolgt durch die Fa. Bauservice-Fuhs Ges.m.b.H➤➤➤➤
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Bild 12: Betonschneidearbeiten im Bereich Zugang Wiener Linien
(U3-Station), Juli 2009

Bild 13: Abfangkonstruktion der Hauptstützen, 
Juli 2009

Bild 15: Abfangkonstruktion der Giebelwand (südlich, U-Bahn),
Juli 2009

Bild 11: Erdaushub im Bereich Europaplatz, Juli 2009

Bild 14: Unterfangungsarbeiten (Deckelbauweise) 
Zugang Wiener Linien, Juli 2009

© Copyright: Titelbild und alle Baustellenbilder von Bild 1–15 / FIRSTMEDIA network GmbH  baudoku.at



Die Schwartenbewehrung 
Weißer Wannen
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1. Problemstellung

Das Österreichische Normungsinsti-
tut hat bereits im Mai 2009 den na-
tionalen Anhang mit 
ÖNORM B   1992-1-1: 2007 zur
ÖNORM EN 1992-1-1:2004 in Kraft
gesetzt. In Deutschland erscheint
der sich in der Entwurfsphase be-
findliche nationale Anhang vermut-
lich erst gegen Ende der im CEN
vereinbarten Koexistenzperiode.

Für den Nachweis der Rissbreiten
setzt der nationale Anhang Deutsch-
lands die Rissbreitenformeln des 
Eurocodes außer Kraft und passt sie
komplett DIN 1045-1:2008 an.

Neu in dieser DIN 1045-1:2008 ist die
Regelung der Mindestbewehrung zur
Begrenzung von Rissbreiten dicker
Bauteile, wobei sich in Abhängigkeit
des Randabstandes der Bewehrungs-
stäbe die Wirkungszone Ac,eff der Be-
wehrung erhöht. Es ist zu erwarten,
dass Österreichs nationaler Anhang
der Bemessungsvorschrift der 
DIN 1045-1:2008 folgt.

Die Dicke der randnahen Wirkungs-
zone wird von Leonhardt in [1] gleich
der Betonüberdeckung c inklusive
dem 7-fachen Stabdurchmesser ds,
höchstens aber mit 20 cm, von Mey-
er in [2] kontinuierlich ansteigend bis
50 cm und in DIN 1045-1:2008 auf
Vorschlag von Maurer [3] bis zum 
5-fachen Randabstand der Beweh-
rung vom Zugrand gewählt.

Als Hautbewehrung (Oberflächenbe-
wehrung) wird eine Bewehrung zur
Beschränkung der Rissbreite defi-
niert, die bei Bauteilen aus Stahlbe-
ton überwiegend im Überdeckungs-
bereich c dicker Bewehrungsstäbe
angeordnet wird. Die randnahe Wir-
kungszone der Bewehrung ist we-
sentlich dicker und entspricht eher ei-
ner Schwarte (dicke Haut), deren Be-
wehrung in der Lage ist, die beim
Durchreißen der Schwarte ausfallen-
den Betonzugkräfte aufzunehmen.

Die Regelung in DIN 1045-1:2008 gilt
für dicke Wände, wie sie insbeson-
dere bei Brückenwiderlagern und
Pfeilern vorkommen und nicht für
flüssigkeitsundurchlässige Konstruk-

tionen. Wenn nachgewiesen wird,
dass Zwangsschnittgrößen keine
wasserdurchlässigen Trennrisse er-
zeugen, braucht die Schwartenbe-
wehrung nur zur Beschränkung der
Rissbreite von Einrissen bemessen
werden. Nachteilig ist, dass mit einer
normativen Erhöhung der Wirkungs-
zone Ac,eff leider auch die Mindest-
bewehrung erhöht werden muss.

2. Mindestbewehrung
zur Begrenzung der 
Rissbreite

Zur Aufnahme von Zwangeinwirkun-
gen und Eigenspannungen darf
gemäß EN 1992-1-1 die Mindestbe-
wehrung As,min aus dem Gleichge-
wicht zwischen der Zugkraft Fcr im
Beton unmittelbar vor der Rissbildung
und der Zugkraft Fsy in der Beweh-
rung an der Streckgrenze oder bei ei-
ner niedrigeren Spannung ermittelt
werden, falls dies zur Beschränkung
der Rissbreite erforderlich ist:

In EN 1992-1-1 übernimmt die Min-
destbewehrung jene Zugkräfte, die
bei zentrischem Zug knapp vor dem
Durchriss bislang vom Beton aufge-
nommen wurden. Zu diesem Zeit-
punkt ist der Beton zufolge Eigen-
spannungen oder frühes Schwinden
bereits vorgeschädigt und eingeris-
sen. Ebenso entstehen Risse infolge
Kerbwirkung durch normal zur
Hauptbeanspruchungsrichtung an-
geordnete Bewehrungsstäbe (Quer-
bewehrung, Bügel etc.). Es wird so-
mit nicht der gesamte Querschnitt
Act, sondern nur der zugspannungs-
aufnehmende Restquerschnitt Act,red
durchgerissen. 

Der auf die Randbewehrung As be-
zogene halbe Restquerschnitt sei mit 

definiert. Für den Durchriss ist das
kleinste Produkt von

verantwortlich, wobei es vorläufig an
dieser Stelle unerheblich ist, ob kE zur
Minderung der Querschnittsfläche
oder wie üblich zur Minderung der
Zugfestigkeit fct,eff eingeführt wird.

Für die wirksame Zugfestigkeit fct,eff
ist jener Wert zu wählen, der zum Zeit-
punkt der Rissbildung zu erwarten ist.
Gemäß EN 1992-1-1 darf er gleich
dem Mittelwert der Laborzugfestig-
keit fctm in Rechnung gestellt werden,
aber auch niedriger, falls die Rissbil-
dung vor Ablauf von 28 Tagen zu er-
warten ist. Der Zeitfaktor sei mit kzt
erfasst und berechnet sich gemäß 
EN 1992-1-1 aus der Druckfestig-
keitsentwicklung und der daraus ab-
geleiteten Zugfestigkeit für Normal-
beton:

Die Potenzformel berücksichtigt das
zum betrachteten Zeitpunkt wirksa-
me Betonalter tef im Verhältnis zum
Referenzalter von t1 = 28 Tagen. Der
Beiwert s beschreibt die Hydratati-
onsgeschwindigkeit des verwende-
ten Zementes und beträgt beispiels-
weise für langsam erhärtende 
Zemente (SL) der Festigkeitsklasse
32,5 N s = 0,38. Damit ergibt sich
gemäß EN für die nach drei Tagen er-
wartete Rissbildung zufolge ab-
fließender Hydratationswärme ein
Abminderungsfaktor von kzt = 0,6.

In Wirklichkeit ist der Zeitpunkt der
Zwangsrissbildung und damit das 
Rissspannungsniveau als Schnitt-
punkt der zeitlich veränderlichen
Zwangspannung und der Betonzug-
festigkeit im Bauwerk nur schwer be-
stimmbar. Die wirksame Zugfestigkeit
im Bauwerk ist zumeist geringer als
die Laborzugfestigkeit. Einerseits
weist der Beton im Bauwerk einen ge-
genüber der Probe geringeren Ver-
dichtungsgrad auf und andererseits
wirkt die Zwangsbeanspruchung
lang andauernd auf den Beton. Die
Dauerzugbeanspruchung führt zu 
einer Reduktion der Betonzugfestig-
keit von 15 % und die geringere

Die Schwartenbewehrung 
Weißer Wannen
Textverfasser: Gerd Fritsche  –  Leopold Franzens Universität Innsbruck
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(2)

(1)

Verdichtung des Bauwerksbetons be-
wirkt eine Festigkeitsminderung ge-
genüber den Laborproben von 10 %. Ent-
scheidend von Einfluss ist die Betonier-
richtung. Zugproben weisen in Betonier-
richtung eine geringere Zugfestigkeit auf
als senkrecht zur Betonierrichtung. Die
Unterschiede betragen bis zu 25 %. On-
ken schlägt in [4] vor, für die Annahme
eines Rechenwertes für die Zugfestigkeit
neben der Altersabhängigkeit auch den
Einfluss der Verdichtung und des Dauer-
zugs mit dem 
Faktor kDZ = 0,85·0,90 = 0,80 
zu berücksichtigen. Multipliziert man die-
sen Wert mit 0,6, dann entspricht der re-
duzierte Alterungsbeiwert kzt = 0,5 übli-
chen Empfehlungen. Ansonsten gilt:

Neu in DIN 1045-1:2008 und im Entwurf
des nationalen Anhangs zur EN 1992-1-
1 ist es, die Mindestbewehrung nur für
jene Betonzugkraft auszulegen, die beim
Reißen der rund um die Bewehrung auf
Zug mitwirkende Betonschwarte frei
wird. Im Gegensatz zum Durchriss wird
der Betonquerschnitt nur eingerissen und
es gilt:

Der Wert Fcr,eff entspricht jener Kraft, die
vom Stahl über Verbund auf den Beton
übertragen wird und nach einer be-
stimmten Übertragungslänge den Einriss
erzwingt.

Entlang dieser Strecke entstehen an den
Rippen der Bewehrungsstäbe kurze Ris-
se (Goto), die sich mit Oberflächenrissen
zufolge Eigenspannungen und Schwin-
den, wie sie auch in unbewehrten oder
mit Faser bewehrten Betonen in
annähernd gleichförmigen Rissabstän-
den vorhanden sind, vereinigen. Die Län-
ge der Verbundstrecke ist somit nicht nur
von Rippenform und Stabdurchmesser,
sondern auch vom Abstand der Risse im
unbewehrten Beton abhängig. Kompli-
ziert wird es, wenn die einbetonierte Be-
wehrung Verformungen behindert und
Schuld hat für die Entstehung von Rissen.

Die Norm lässt zu, das Gleichgewicht nur
zwischen der Risskraft Fcr des jungen Be-
tons und der Fließkraft Fsy zu bilden. Da-
her ist es leicht möglich, dass nach dem
Durchreißen eines alten Betons die Ris-
skraft des Betons die Fließkraft des Stahls
überschreitet: Fcr > Fsy. Gleich wie beim
Faserbeton hängt es dann nach dem
Durchriss davon ab, ob die wegen des
durch die Rissbildung verursachten Stei-
figkeitsverlustes reduzierte Zwangbean-
spruchung gering genug bleibt, um eine
Beschränkung der Rissbreite garantieren
(Abb. 1) zu können.

3. Ein- und Durchrisse
Die Einführung der Schwartenbeweh-
rung verlangt die Beachtung des Unter-
schiedes zwischen Ein- und Durchrissen.
König unterscheidet in [5] zwischen
Primär- und Sekundärrissen und weist
darauf hin, dass je nach Lage der Be-
wehrung im Bauteil sich der gesamte oder
nur ein Teil des unter Zug stehenden Be-
tonquerschnittes am Rissbildungsprozess
beteiligt.

In einem auf zentrischen Zug bean-
spruchten Bauteil aus Stahlbeton über-
brückt im Riss der Stahl allein die Zug-
kraft F. Entlang des im Beton eingebet-
teten Bewehrungsstahls beteiligt sich je 

nach Größe der Einbettungslänge auch
der Beton an der Aufnahme und Weiter-
leitung dieser Kraft.

Die nach einer Teilstrecke dx vom Stahl
an den Beton abgegebenen Kräfte dF ver-
ursachen Verschiebungen. Bei nachgie-
bigem oder verschieblichem Verbund
gemäß Abb. 2 ist die Verschiebung des
Bewehrungsstabs us größer als die des
Betons uc, und der Bewehrungsstab wird
aus dem Beton herausgezogen. Der Ge-
samtschlupf des Bewehrungsstabes am
Rissufer entspricht der Differenz der 
Maximalverschiebungen usmax – ucmax
und damit der halben Rissbreite w.

9

Erreicht am Ende einer bestimmten Ver-
bundstrecke die vom Stahl auf den Be-
ton abgegebene Kraft As ∆σsE die vom
Beton maximal auf Zug aufnehmbare
Verbundkraft Fcr,eff, so kann am Ende der
Verbundstrecke der Beton reissen. Die
Länge der maximal erreichbaren Ver-
bundstrecke beträgt lsE und entspricht im
Fall eines Risses dem Rissabstand sr.

Die Betonspannung wächst ab dem be-
stehenden Riss von Null auf den Wert
fct,eff und wirkt knapp vor dem Riss im
Bereich einer gedachten, gleichförmig
auf Zug beanspruchten Betonquer-
schnittsfläche Ac,eff. Diese als Wirkungs-
zone der Bewehrung definierte Beton-
fläche gilt für randnah verlegte Beweh-
rungsstäbe und ist von unbekannter
Größe. Streng genommen müsste das 
Integral eigentlich über das Produkt
d[σc(x) Ac,eff(x)] gebildet werden, da im

Riss kein Ac,eff vorhanden bzw. nötig ist.
Bei einem auf Zug beanspruchten
Dehnköper mit mittig einbetoniertem Be-
wehrungsstab ist die Wirkungszone am
Ende der Einleitungsstrecke lsD bekannt.
An dieser Stelle wird der gesamte span-
nungsaufnehmende Querschnitt Act,red
aktiviert und es gilt Ac,eff = Act,red.

Bei einem symmetrisch auf zwei Seiten
bewehrten Dehnkörper entstehen solan-
ge Einrisse, solange sich bei unveränder-
ter Zugkraft F Verbundkräfte Fcr,eff auf-
bauen können. Erst wenn alle Rissab-
stände sr,max = 2 lsE unterschreiten, reicht
wegen 0,5 sr < lsE die Übertragungs-
strecke nicht mehr aus, die Verbundkraft
bis zur Höhe der Einrisskraft Fcr,eff aufzu-
bauen. Ein weiterer Riss ist daher nicht
möglich, das Rissbild hat sich stabilisiert.

Abb.1: Zugzwang-Rissöffnungsgesetz

Abb.2: Verschieblicher Verbund

D
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(5)

(6)

In jedem Intervall dx gilt das Kräftegleichgewicht:

(7)

(8)

Fortsetzung auf Seite 10
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Wählt man als Bezugspunkt einen
Durchriss, dann muss dort der Stahl
ohne Hilfe des Betons die Zugkraft
übertragen. Im Bewehrungsstahl
wirkt die Kraft FsD = 0,5 F, wenn die
Bewehrung randnah an zwei sich ge-
genüberliegenden Rändern angeord-
net wird. Im dem Durchriss benach-
barten Einriss wirkt eine kleinere Kraft
FsE als FsD, da der unterhalb des Ein-
risses noch zur Verfügung stehende
Restquerschnitt des Betons sich mit
der Größe FcE an der Kraftübertra-
gung beteiligt. Somit wird sukzessi-
ve, Einriss für Einriss, die Stahlkraft FsE
verkleinert und die Betonkraft FcE ver-
größert. Erst wenn die Stahlkraft sich
nach der Strecke lsD bis auf 
Fs0 = α ρ Fc0 des Zustands I komplett
abgebaut hat und dort die Zugkraft
Fc0 ~ 0,5 F nahezu vom Beton allein
ohne Beteiligung des Stahls aufge-
nommen werden muss, reißt der ge-
samte, an dieser Stelle eventuell be-
reits vorgeschädigte Betonquer-
schnitt Act,red durch.

Fingerloos [6] grenzt dicke von dün-
nen Bauteilen dadurch ab, dass bei
einer von der Bewehrung ausgehen-

den Kraftausstrahlung von 1:2 die
Randzonen einander nicht berühren.
Damit ergeben sich Durchrisse im Ab-
stand der Bauteildicke und sind un-
abhängig von der Verbundqualität.
Tatsächlich werden aber bei sich stei-
gernden Beanspruchungen
Spannungstrajektorien in
der Innenzone dicker Bau-
teile durch weicher werden-
de Randzonen umgelenkt und be-
wirken die Vereinigung von Einrissen
mit Durchrissen (Abb. 4).

Die Rissbreiten einzelner ober-
flächennaher Risse können durch die
Bewehrung schmal gehalten werden.
Die Breite von Sammelrissen ent-
spricht nahezu der Breitensumme al-
ler gesammelten Risse, und Sammel-
risse sind bezüglich des Zuheilens von
Rissen wenig erforscht. Eine starke
Randbewehrung verhindert die Bil-
dung von Sammelrissen.

Die Aufbaulänge lsE der Verbundkraft
bis zur Einrisskraft Fcr,eff beträgt
gemäß Formel (9):

Tatsächlich bekannt in Gleichung (9)
ist nur der Stabdurchmesser ds. Alles
andere sind Annahmen, die in den
nationalen Anhängen zur EN 1992-
1-1 unterschiedlich geregelt werden:

Der Beiwert k2 regelt die Art der Zug-
spannungsverteilung in der Randzo-
ne. Bei einer linear abnehmenden Bie-
gezugspannung beträgt k2 = 0,5 und
bei zentrischem Zug k2 = 1. Die Län-
ge der verbundlosen Strecke ent-
spricht der zweifachen Beton-
deckung c. Diese Strecke betrug in
der alten Ausgabe des EC 2 der Ein-
fachheit wegen nur 50 mm. Der Ein-
fluss der Betondeckung ergibt sich
empirisch aus der Auswertung von
Versuchen, jedoch fehlen ausrei-
chend viele Beobachtungen von Zug-
versuchen an dicken Bauteilen.

DIN 1045-1: 2008; 
ÖNORM B 1992-1-1:2007

Der Rissabstand gemäß DIN 1045-1
ist unabhängig von der Art der Span-
nungsverteilung (k2 = 1) sowie Größe
der Betondeckung und daher bei zen-
trischem Zug immer kleiner als der
Abstand gemäß EN. Mit der Ver-
größerung der Randzonendicke heff
bis zum 5-fachen Randabstand d1der
Bewehrung wird allerdings der Ris-
sabstand um das Doppelte größer!

Ersetzt man in Gleichung (9) die Rand-
zonenfläche Ac,eff durch die Rest-
querschnittsfläche Act,red, so ergibt
sich für die Länge der Verbundstrecke
bis zum Durchriss mit:

Wie bei den Einrissen verteilen sich
statistisch die Abstände der Durchris-
se im Betrag der ein- bis zweifachen
Übertragungslänge lsD. Bei einem
Randabstand der Bewehrung von 
4 cm ist somit in einem 40 cm dicken
Bauteil jeder zweite und in einem 
120 cm dicken Bauteil mit abge-
schlossenem Rissbild jeder sechste
Riss ein Durchriss. Die angegebenen
Beziehungen gelten für eine Dicke der
Randzone gleich dem 2,5-fachen
Randabstand der Bewehrung. Sie än-
dern sich bei Einführung einer dicke-
ren Randzone.

Gemäß Abbildung 3 verringert sich
die Rissbreite von Einrissen mit zu-
nehmender Entfernung vom Durch-
riss. Vernachlässigt man den Abfall 

(9)

(10a)

(11a)

(10b)

(11b)

(12)

Abb. 3: Rissmechanismus eines dicken symmetrisch bewehrten, 
zentrisch gezogenen Betonstabs

EN 1992-1-1:

Abb. 4: Ein-, Durch- und
Sammelrisse

und für die charakteristische Rissbreite:

Diskussionswürdig ist der Verbundbei-
wert kt zur Berücksichtigung der Ver-
bundspannungsverteilung entlang der
Übertragungsstrecke lsE. Er lässt sich bei
vorgegebener Verbund (τ) – Schlupf (v) -
Beziehung folgendermaßen berechnen:

Bei einer Verbundspannungsverteilung
der Form

ergibt sich für den Verbundbeiwert:

Mit δ = 0,2 und dem in EN 1992-1-1 für
kurzzeitige Lasteinwirkung geregelten
Wert kt = 0,6 wird eher ein Beweh-
rungsstab mit mäßigen Verbundeigen-
schaften beschrieben. Für eine gleichför-
mige [δ = 0 bzw. τ(x) = τm] von Langzei-
teinflüssen unabhängige Verbundspan-
nungsverteilung gilt kt = 0,5. Ein kleine-
rer Wert als dieser ist zur Berücksichti-
gung von Verbundeigenschaften nicht
möglich, trotzdem wurde zur Berück-
sichtigung von Langzeiteinflüssen der
Beiwert kt = 0,4 genormt. Damit sollen
auch Schwindverformungen abgedeckt
werden, aber es wird klar, dass zur Be-
rechnung von Rissbreiten im jungen
zwangsbeanspruchten Beton das Einset-
zen eines Beiwerts von kt = 0,6 genügt.

4. Die Wirkungszone
Ac,eff der Bewehrung

Die Wirkungszone der Bewehrung Ac,eff
wurde bereits vor Einführung der 
DIN 1045-1:2001 zur Bestimmung des
Rissabstandes gebraucht. In der Ausga-
be 2001 wird jedoch Fcr,eff anstelle von
Fcr in die Dehnungsgleichung, siehe Gl.
(13), eingesetzt und dadurch die Mitwir-
kung des Betons auf Zug zwischen den
Rissen verringert. Damit werden größere
Rissbreiten ermittelt und es ist verständ-
lich, dass aus wirtschaftlichen Gründen 

DIN 1045-1:2008 eine größere Wir-
kungszone benötigt.

Zur Bestimmung der effektiven Beton-
fläche untersuchten Fischer [7] und Berg-
ner [8] mittels nichtlinearer FE-Methoden
die Spannungsverteilung in Scheiben. Für
unterschiedliche Randabstände d1=(h-d)
und Einleitungslängen ls wurden entlang
einer Wirkungslinie linear abnehmende
Verbundkräfte in die Scheibe eingeleitet
und am Ende der Einleitungsstrecke die
Spannungsausbreitung untersucht. 

Durch Flächenausgleich über diese Span-
nungen wurde auf eine effektive Dicke
rückgeschlossen. Fischer untersuchte
Scheiben mit normal zum Scheibenrand
angeordneter Wirkungslinie und erhielt
die einfache Beziehung : heff = d1 + ls.
Bergners Wirkungslinie verlief zur Simu-
lation interner Risse schräg zum Schei-
benrand. Er ermittelte für verschiedene
Verhältnisse ls/h jeweils unterschiedliche
Beziehungen für heff und empfiehlt
schlussendlich für ls/h ~ 0,3 – 0,5 sowie
den auf die Bauteildicke bezogenen 
Randabstand h/d1 = 5 eine Schwarten-
dicke von 5 d1 und für h/d1 = 35 eine
Dicke von 15 d1 (Abb. 5). Nachteilig ist,
dass die mit der FE-Methode ermit-
telte Schwartendicke von der vorge-
gebenen Einleitungsstrecke abhän-
gig ist, zu deren Ermittlung aber die
Kenntnis der Schwartendicke not-
wendig ist.

Abb.5: Beiwert kA zur Bestimmung der Schwartendicke
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(18)

Fortsetzung auf Seite 12

11

(14)

(15)

(16)

(17)

(13)

der Stahldehnung zum benachbarten Einriss, so ändert sich an der Berech-
nung der Breite des Durchrisses nichts. Es gilt für die Dehnungsdifferenz

König / Tue reduzierten in [5] die Schwar-
tendicke für h/d1 = 5 auf 2,5 d1 und für
h/d1 = 30 auf 5 d1. Diese Werte wurden
in DIN 1045-1:2008 übernommen. 
König / Tue begründeten die gegenüber
Bergner kleineren Schwartendicken da-
mit, dass mit zunehmender Bauteildicke
das Verhältnis ls / h abnimmt und bei dün-
nen Bauteilen dünne Bewehrungsstäbe
mit kleinen Randabständen und bei
dicken Bauteilen dicke Stäbe mit größe-
ren Randabständen eingebaut werden.
Da sich jedoch zum Zeitpunkt dieser Emp-

fehlung die Mindestbewehrung zur Be-
schränkung der Rissbreite nicht auf die
Schwartendicke, sondern auf die Bau-
teildicke bezog, ist es gerechtfertigt, die
Schwartendicke mit heff = 2,5 d1 kon-
stant und unabhängig von der Bauteil-
dicke festzulegen (kA = 2,5). 

Damit würde sich viel einfacher für jede
Bauteildicke h > 5 d1 die gleiche Schwar-
tenmindestbewehrung zur Beschrän-
kung der Rissbreite auf den Wert wk
gemäß Gl. (18) ergeben:
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Gemäß der Neuregelung in DIN 1045-
1:2008 wächst kA = 2,5 mit dem 
Verhältnis h / d1 bis zum Größtwert 
kA = 5. Somit ist die Mindestbeweh-
rung für Bauteildicken größer als der
30-fache Randabstand d1 dann dop-
pelt so groß.

Maurer [3] schlägt zur Begrenzung
von Rissen in dicken Bauteilen vor, die
Mindestbewehrung mit kzt = 0,5 für
Zwänge infolge abfließender Hy-
dratationswärme auszulegen. Dicke
Bauteile, die langer Sonnenbestrah-

lung ausgesetzt sind, kühlen langsam
aus und verursachen Eigen- und
Zwängungsspannungen im alten Be-
ton. Fingerloos und Zilch verweisen
in [6] auf die zum maßgebenden Zeit-
punkt der Rissbildung wirksame Zug-
festigkeit und vergleichen für solche
Fälle die Rissbreitenbewehrung für
verschiedene Betondeckungen c für
kzt = 1.
Die Auswirkung unterschiedlicher
Annahmen für Zugfestigkeit und
Schwartendicke ist in Abb. 6 zusam-
mengefasst.

Verteilt man die Eigenspannungen im
Querschnitt gleich wie die Tempera-
tur, dann lässt sich die Einrisstiefe rE
und somit der Wert kE aus bekannter
Temperaturamplitude vT = 2 ∆T/h und
bekannter Abkühlgeschwindigkeit 
vR = dT / dx in der Randschicht fol-
gendermaßen abschätzen:

Dünne Querschnitte kühlen rasch aus
und mit vT/vR ~ 0 wird kE = 1. Bei ei-
ner dreiecksförmigen Spannungsver-
teilung gilt mit vT = vR der Wert 
kE = 0,5. In 1m dicken Bauteilen kann
ein Gradientenverhältnis bis zu 
vT/vR = 0,5 beobachtet werden und
damit ein kE = 0,625. In EN 1992-1-1
wird für dicke Querschnitte ≥ 80 cm
der Beiwert k = kE zur Berücksichti-
gung nichtlinear verteilter Beton-
zugspannungen mit kE = 0,65 ange-
geben, der gut zu Formel (21) passt.
Ebenso ist für dünnere als 30 cm dicke
Querschnitte wegen der raschen Aus-
kühlung der in EN 1992-1-1 angege-
bene Wert mit kE = 1 gerechtfertigt.

Die Verwendung von langsam erhär-
tenden Zementen mit geringer Hy-
dratationswärme und die Vorschrei-
bung sorgfältiger Nachbehandlung
vermindern die Vorschädigung von
Betonquerschnitten. Es sind somit
kleinere Beiwerte kE als k, wie in 
EN 1992-1-1 angegeben, nicht ge-
rechtfertigt.

6. Der Zwangsabbau

Zwang entsteht im Bauteil durch Be-
hinderung freier Temperatur- und
Schwindverformungen 
∆l = (αt ∆T + εS) L. 
Behinderungen werden innerhalb
des Querschnitts durch Temperatur-
oder Trocknungsunterschiede in den
Randschichten und außerhalb des
Querschnitts durch Nachbarbauteile
oder durch Lagerung verursacht. 

5. Der Restquerschnitt
Act,red

Durch Eigenspannungen entstehen
Einrisse, deren Breite hinsichtlich der
Flüssigkeitsundurchlässigkeit oder
Dauerhaftigkeit unbedenklich sind.
Allerdings verweichen sie den Rand-
bereich dicker Bauteile und bilden 
Initialstellen für Durchrisse. Einrisse
reduzieren den Betonquerschnitt,
und der spannungsaufnehmende 
Restquerschnitt ist abhängig von der
Tiefe der Einrisse und diese wieder-
um von der Größe der Randzug-
spannung.
Der in Abschnitt 2 bereits beschrie-
bene Reduktionsfaktor kE lautet für
die Einrisstiefe rE daher vereinfacht:

Rostásy schätzt in [9) die größte Ein-
risstiefe in unbewehrten Querschnit-
ten auf rE,max = 0,22 h, wobei Ein-
risse erst in Bauteildicken ab dem 

11-fachen Durchmesser des Größt-
korns möglich sind. Letzteres ent-
spricht einer Bauteildicke von 35 cm.
Eine Schwartenbewehrung vermin-
dert die Breite und Tiefe von Einris-
sen, wobei beide voneinander ab-
hängig sind. Eine kleine Reduktion
der Rissbreite bewirkt bereits eine
deutliche Verkürzung der Einrisstiefe.

Eigenspannungen entstehen durch
ungleichförmige Verteilung der 
freien Temperatur- oder Schwind-
dehnungen im Querschnitt und ha-
ben die gleichen Ursachen wie der
äußere Zwang, der zufolge Verfor-
mungsbehinderungen des gesamten
Bauteils entsteht. Temperaturdiffe-
renzen entstehen durch abfließende
Hydratationswärme im jungen Beton
und durch Abkühlen des durch Son-
neneinstrahlung aufgeheizten (z.B.
alten) Betons. Bei gleicher Tempera-
turdifferenz ist bei dünnen Bauteilen
wegen der rascheren Auskühlung die
Temperaturgradiente steiler als bei
dicken Bauteilen, Abb. 7.

(21)

(20)

Abb. 6: Vergleich der Mindestbewehrung zur Begrenzung von 
Rissbreiten früher und später Einrisse sowie die Auswirkung der 
mit der Bauteildicke zunehmenden Schwartendicke

Abb. 7: Einrisse und Eigenspannungsvertei-
lung in dünnen und dicken Querschnitten

Durch die Rissbildung verringert sich bei
zwangsbeanspruchten Bauteilen aus
Stahlbeton die Dehnsteifigkeit (EA)eff.
Nach Aufbau der in diesem Beispiel zen-
trisch wirkenden Zwangskraft bis zur
Größe der Risskraft erfolgt nach dem Riss
bei unbehinderter Rückverformung ein
Abbau des Zwanges ohne Verformungs-
verlust (unbehinderte Entlastung in 
Abb. 8). Bei Lastbeanspruchungen ent-
steht wegen des Verlustes an Dehnstei-
figkeit nach jedem Riss ein Verfor-
mungszuwachs und dient hier als obere
Schranke für eine vollkommen behinder-
te Entlastung. Die tatsächliche Entlas-
tungsbehinderung und damit die Größe
des verbleibenden Zwangs liegen zwi-
schen diesen Schranken und sind schwer
zu bestimmen.

Wird gemäß Abb. 8 der gesamte hori-
zontale Verformungssprung ∆εs,max zu-
folge der Risslast Fcr und die Zugverstei-
fung kt Fcr durch die maximal mögliche
Anzahl von n Rissfolgen unterteilt, dann
lässt sich mit den einander zugeordneten
Verbindungslinien die Änderung der je-
weiligen Dehnsteifigkeit als unterste
Schranke beschreiben. Eine Rissfolge ist
durch das zeitgleiche Auftreten von Zwi-
schenrissen definiert. Nach dem 1. Riss
reißen in 2. Folge zwei Abschnitte (3 Ris-
se) und in 3. Folge vier Abschnitte (7 Ris-
se) usw. n zeitgleiche Rissfolgen bedin-
gen n2 - 1 Risse. Um ein stabilisiertes 
Rissbild zu erzwingen, sind in einem auf
Zug zwangsbeanspruchten Bauteil der
Länge L im Mittel 0,75 L / lsD Durchrisse
möglich. Damit ergibt sich die Anzahl
möglicher Rissfolgen n aus:

Nach der i. Rissfolge baut sich bei unbe-
hinderter Entlastung der Zwang bis zum
Schnittpunkt der vertikalen Entlastungs-
geraden mit der i. ten Verbindungsgera-
den ab. Wird dieser kleinste Wert der
Zwangskraft gesucht, dann ist dieser nur
von der richtigen Einschätzung der 
Rissfolge i abhängig.

Beispiel:

Die 90 cm dicke Sohlplatte eines Trog-
bauwerks sei mindestens mit Beweh-
rungsstäben ∅ 12 im Abstand von 15 cm
(7,54 cm2 / m) bewehrt. Die Betonde-
ckung beträgt 3 cm und somit die Dicke
der Betonschwarte 
heff = 2,5 x 3,6 = 9 cm. Act,red beträgt
0,65 x 90 = 58,5 cm und damit ist das
Verhältnis Act,red / Ac,eff = 0,5 x 58,5 / 9
= 3,25. Der Abstand der Einrisse beträgt
gemäß Gl (10 b) sr,max = 40 cm und der
Abstand der Durchrisse im Mittel 
0,75 x 3,25 x 40 = 97,5 cm. In einem 
15 m langen Bauabschnitt können somit 
1500 / 97,7 ~ 15 Durchrisse entstehen.
Mit nRisse = 15 stabilisiert sich das Rissbild
gemäß Gl. (23) erst nach der 4. Rissfol-
ge. Mit kt = 0,4 wird 1 + kt / n = 1,1. Da-
mit berechnet sich kF gemäß Gl. 23 nach
der 1. Rissfolge zu kF, i=1 = 0,1, nach der
2. Rissfolge beträgt kF, i=2 = 0,6, nach der
3. Rissfolge gilt 0,77 und nach der 4. und
letzten Rissfolge kF, i=4 = 1,1 – 1/4 = 0,85.

Es ist müßig nach ge-
naueren Methoden
zu suchen, da sich die
Prognose der Dehn-
steifigkeit auf die
richtige Einschät-
zung der stark streu-
enden Anzahl von
Ein- und Durchrissen
in einer bei Zwang in-
stabilen Rissbil-
dungsphase verlas-
sen muss. Die Pro-
gnose wird noch
schwieriger, wenn
zusätzlich noch
Krümmungen zu beachten sind.

Im nationalen Anhang zur EN 1992-1-1
wird für direkte Zwangseinwirkungen ei-
ne Abminderung von kF = 0,80 vorge-
schlagen und dieser Wert passt zu den
oben gezeigten Überlegungen. Kleinere
Werte als 0,80 sind insbesondere im Fall
der zumeist verformungsbehinderten
Entlastung nach dem ersten Durchriss
nicht zu empfehlen. In DIN 1045-1:2008
entspricht der normierte Wert k dem Pro-
dukt k = kF kE.

7. Einfluss der Lagerungs-
bedingungen von Boden-
platten
Beim Abkühlen oder Austrocknen von
Bodenplatten werden die Verformungen
durch Reibung der Plattenunterseite auf

der obersten Tragschicht des Bodens be-
hindert. Wird die Reibung überwunden,
gleitet entweder die Tragschicht auf dem
Untergrund oder die Platte auf der Trag-
schicht. Befindet sich dazwischen eine
Sauberkeitsschicht, verformt sich diese
entweder mit der Platte oder sie beteiligt
sich gemeinsam mit der Tragschicht am
Verformungswiderstand. In der Regel be-
findet sich eine Gleithilfe, zumeist eine
zweilagige Gleitfolie aus PE, auf der Sau-
berkeitsschicht und wird dort zerrieben.

Solange der Querschnitt der Platte nicht
durchreißt, darf für die Bemessung der
Plattenbewehrung die Zwängungskraft
Fzw ≤ Fcr gleich der Reibungskraft FR in
Rechnung gestellt werden. Für jede Tem-
peraturverschiebung u(x) = αt ∆T dx baut
sich in Abhängigkeit der Nachgiebigkeit
bzw. Federsteifigkeit CF des Untergrun-
des eine Reibungskraft auf, die im Fall ei-
nes Gleitens des gesamten Rissab-
schnitts, gleich der µ-fachen Auflast, 
FR = µ A, ist. Der Koeffizient µ definiert
die Gleitreibung.

Ist an der Stelle x die Scherspannung τ(x)
bekannt, dann ermittelt sich die 
Reibungskraft aus:

wobei die Scherspannung des unter-
schiedlich nachgiebigen Bodens aus ei-
ner Verschiebungsfunktion erst ermittelt
werden muss.

Abb.8: Zwangsverformung

Abb.9: Verschiebungsfunktion
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(24)

(25)

(22)

(23)
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Für einen theoretisch unnachgiebi-
gen Boden ist die Federsteifigkeit un-
endlich hoch und Gleiten ist erst nach
Überwinden der Haftreibung oder
Erstverschiebung möglich.
Die Sohlspannung entspricht der
Pressung σz = A / (b lsD). Schütte un-
terteilt in [10] den Rissabschnitt in Ver-
schiebungsrichtung in einen Gleitbe-
reich, τ0 = µ σz, einen elastischen Be-
reich mit τ(x) sowie in einen unver-
schieblichen Bereich mit τ(x) = 0 und
verwendet zur Lösung der Verschie-
bungsfunktion die Hyperbelgleichun-
gen von Schulz/Feddersen/Weichert.

Nach Auswertung der Integralbezie-
hungen gemäß Gl (24) kann festge-
stellt werden, dass für Durchrisse in
Böden die richtige Annahme der er-
warteten Temperaturdifferenz ∆T,
bzw. der Einfluss der Abbindewärme
des verwendeten Zements eine we-
sentlich geringere Rolle spielt als die
wirklichkeitsnahe Einschätzung der
Steifeziffer CF oder Gleitreibung µ.

8. Einfluss der 
Koppelung von Wand 
und Fundament

Die Beanspruchungen von Boden-
platten werden vielfach nur zentrisch
wirkend angenommen und Krüm-
mungen zufolge einseitig wirkender
Reibung und einseitig abfließender
Hydratationswärme vernachlässigt.
Bei einer sich abkühlenden Wand mit
der Höhe H auf einem Fundament ist
über die Länge L die Arbeitsfuge zwi-
schen Wand und Fundament verfor-
mungsbehindert. Maximale Beton-
längsspannungen zufolge Tempera-
turunterschieden ∆T in der Größen-
ordnung σc = αt ∆T Ec,Wand sind im
Wandfuß zu erwarten und werden
Richtung Wandkrone und Wandlän-
ge in Abhängigkeit der Biegesteifig-
keitsverhältnisse SB und Dehnsteifig-
keitsverhältnisse SD unterschiedlich
verteilt. Wegen wechselnder Steifig-
keitsverhältnisse im ungerissenen als
auch im gerissenen Zustand beein-
flussen sich Wand und Fundament
gegenseitig.

In Wänden auf dehn- und biegestar-
ren Fundamenten verteilen sich die
Betondehnungen im Zustand I kon-
stant über die Wandhöhe H, 
εWo = εWu. In Wänden auf dehnstar-
ren, aber biegeweichen Fundamen-
ten wird im Zustand I die Wandkrone
gestaucht, εWo = εWu/2. In beiden Fäl-
le verteilen sich die Längsdehnungen
konstant über die Wandlänge und
nehmen nur im Bereich LE ~ H der
Wandenden ab. Somit genügen für
Wände mit Längen L ≥ 2 H die Regeln
der technischen Biegelehre, und
Scheibenspannungszustände brau-
chen nur für Wandabschnitte L < 2 H
untersucht werden. 

Die Wandkronenstauchung bremst
die vertikale Rissbildung bis zur
Wandkrone, jedoch ändert der Riss
die Dehnungsverteilung im Restquer-
schnitt und verlängert sich bei ent-
sprechender Beanspruchung bis zur
Wandkrone. Die Gefahr eines verti-
kalen Durchrisses bis zur Wandkrone
sinkt mit gegenüber dem Fundament
wachsender Wandsteifigkeit. Nach-
teilig ist, dass bei geringer Bewehrung
nach dem Durchriss der Wandkrone
die Rissbreite nach oben hin zunimmt.

Die ersten Wandrisse treten wegen
des sich einstellenden Scheibenspan-
nungszustandes im Abstand der
zweifachen Wandhöhe auf. Der nach
dem ersten Wandriss sich einstellen-
de Zwangsabbau wird von der Stei-
figkeitsverteilung zwischen Wand
und Fundament beeinflusst, ent-
spricht aber etwa dem Zugstabmo-
dell in Abschnitt 6. Zwischen zwei
Wandrissen ist höchstens noch ein
Zwischenriss zu erwarten, so dass sich
im Extremfall ein Wandrissabstand
gleich der Wandhöhe einstellt. Wer-
den in diesem Abstand Sollriss-
stellen angeordnet, können da-
zwischen liegende Risse vermie-
den werden.

Zur Beschränkung der Rissbreite 
gelten die Überlegungen des 
Abschnitts 3, da im Fall des Ein- oder
Trennrisses die Verbundübertragung

des Beweh-
rungsstahls
nur von der
richtigen Ein-
schätzung der
lokalen Kraft
FsD im Beweh-
rungsstahl
abhängig ist.

9. Wasserundurch-
lässigkeit

Die Qualität der Dichtheit flüssig-
keitsundurchlässiger Konstruktionen
hängt von der Transportgeschwin-
digkeit der Flüssigkeit durch den Be-
ton ab. Dieses Tempo ist abhängig von
der Viskosität der Flüssigkeit und dem
Flüssigkeitsdruck. Bei Wasser wird auf
der Luftseite die Abtrocknungsge-
schwindigkeit eingerechnet. Verdun-
stet auf der Luftseite mehr Wasser als
zufließt, gilt die Konstruktion bereits
als wasserundurchlässig. Man unter-
scheidet zwischen einer porositäts-
bedingten und einer rissbedingten
Durchlässigkeit:

Bei Beton mit dichtem Gefüge befin-
det sich auf der Wasserseite ein ka-
pillarsaugender Bereich, der unab-
hängig vom Wasserdruck und von
der Einwirkungszeit eine Tiefe von 
7 bis 8 cm nicht übersteigt. Eine Kon-
struktionsdicke gleich der zweifachen
Einwirkungstiefe gilt daher als was-
serundurchlässig. Empfehlenswert
für WU – Bauwerke ist eine Bauteil-
dicke von mindestens 20 cm. In deut-
schen WU – Richtlinien wird bei Ort-
beton mindestens 25 cm und in öster-
reichischen Richtlinien für die Kons-
truktionsklasse Kon1 mindestens 
35 cm vorgeschrieben.

Im Fall von Biegerissen gilt eine Bie-
gedruckzone mit mindestens 5 cm
Dicke als wasserundurchlässig, da ei-
nerseits die bis zur Risswurzel abneh-
mende Rissbreite den Wasserdruck
reduziert und andererseits die Kom-
pression die Dichtigkeit verstärkt.

Somit sind für die Wasserun-
durchlässigkeit von Betonkons-
truktionen höchstens Trennrisse
verantwortlich, die zumeist durch
Zwangseinwirkungen, selten
aber zufolge Lasteinwirkungen
entstehen.

In EN 1992-3:2008 wird zum Schutz
gegen Flüssigkeitsaustritt von Behäl-
tern die Undurchlässigkeit klassifi-
ziert. Wenn an der Oberfläche der
Bauteile feuchte Flecken akzeptiert
werden, darf für die Undurchlässig-
keitsklasse 1 die Selbstabdichtung
durchflossener Trennrisse ange-
nommen werden. 

Bei von Wasser durchströmten Rissen
lösen sich aus den Kalkanteilen des
Betons Calciumionen, die gemein-
sam mit Carbonationen von der im
Wasser dissozierten Kohlensäure
wasserunlösliches Calciumcarbonat
bilden. Neben dem Quellen des Ze-
mentsteins oder der Verstopfung der
Risse durch Schwebestoffe sorgt
hauptsächlich diese Kalkaussinte-
rung für die Selbstabdichtung von Ris-
sen. 

Abb. 10: Spannungsverteilung in der Wand

Ohne Wasser ist keine Bildung von Cal-
ciumcarbonat möglich, und daher muss
bei Konstruktionen zum Schutz gegen
selten auftretendes Höchstgrundwasser
mit einer anfänglichen Leckage beim Ein-
treffen dieses Grundwassers gerechnet
werden.

EN 1992-3:2006 erlaubt die Annahme ei-
ner Selbstheilung der Risse für Bauteile,
wenn diese während der Nutzungsdau-
er keiner wesentlichen Änderung der Be-
lastung oder Temperatur unterliegen. 
Für ein hydraulisches Druckgefälle von 
hw / h ≤ 5 wird die Trennrissbreite mit 
wk = 0,20 mm und für hw / h ≥ 35 mit
wk = 0,05 mm geregelt. Zwischenwerte
dürfen interpoliert werden, jedoch ist zu
bedenken, dass für die Selbstabdichtung
angestrebte Rissbreiten kleiner als 
0,10 mm im Fall eines Wasserdurchtritts
nachträglich teurer als breite Risse abzu-
dichten sind.

10. Bewehrung zur 
Beschränkung der 
Rissbreite in Bauteilen 
mit Trennrissen
Wenn in flüssigkeitsundurchlässigen
Konstruktionen Durchrisse in Bodenplat-
ten oder Trennrisse in Wänden zugelas-
sen werden, empfiehlt es sich, die Min-
destbewehrung zur Beschränkung der
Rissbreite mindestens auf jene Risskraft
auszulegen, die zum Trennriss führt. Die
Mindestbewehrung gilt daher für ausge-
dehnte Weiße Wannen mit wenig oder
keinen Fugen.

Für das Einsetzen in Gleichung (13) gilt:

wobei die Kraft Fcr zum Durchreißen des
Restquerschnitts Act,red in der Rissbrei-
tenformel nicht kleiner sein kann als die

Verbundkraft Fcr,eff zum Durchreißen der
Schwarte Ac,eff, siehe Formel (27).

Für kE gelten die Werte vonEN 1992-1-1
(kE = k = 1,0 für h ≤ 30 cm und 
kE = 0,65 für h ≥ 80 cm). Der Abbau der
Zwangskraft nach dem Erstriss wird in 
Gl. (13) mit kF = 0,80 nur bei der Stahl-
kraft FsD und nicht bei der Verbundkraft
Fcr,eff berücksichtigt, da zur Bildung von
Sekundärrissen die volle Verbundkraft
nötig ist.

Von großem Einfluss ist die wirklichkeits-
nahe Einschätzung der Betonzugfestig-
keit zum Zeitpunkt der Rissbildung. Dafür
gilt jener Zeitpunkt, bei dem durch Ver-
formungsbehinderungen anwachsende
Betonspannungen die Größe der Beton-
zugfestigkeit erreichen. Durch Abkühlen
verursachte Betonverkürzungen entste-
hen im jungen Beton durch hydratati-
onsbedingte und im alten Beton durch
klimatisch bedingte Erwärmung des Be-
tons. Junge Wände und Fundamente be-
hindern einander, wenn sie zeitversetzt
betoniert werden. Gemeinsame Verfor-

mungen werden von Ausbauteilen be-
hindert.

Somit sind im Bauzustand andere Ursa-
chen für den Abbau von Zwängen vor-
handen als im Betriebszustand. Erfah-
rungsgemäß reicht zur Festlegung einer
Mindestbewehrung die Annahme der 
3-Tage-Festigkeit aus, da die Auswirkun-
gen von späten Verformungsbehinde-
rungen zufolge Trocknungsschwinden
teilweise durch Betonkriechen und Tem-
peratureinflüsse durch Konditionierung
der Bauwerke gemindert werden. Zudem
reduzieren aktive Risse im jungen Beton
Zwänge im alten Beton.

Abb.11: Vergleich der Mindest-
bewehrung zur Begrenzung 
von Rissbreiten in fugenlosen 
Weißen Wannen

D
IE

 S
CH

W
A

RT
EN

BE
W

EH
RU

N
G

 W
EI

SS
ER

 W
A

N
N

EN
D

IE
 S

CH
W

A
RT

EN
BE

W
EH

RU
N

G
 W

EI
SS

ER
 W

A
N

N
EN

15

(26)

(27)

Fortsetzung auf Seite 16
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Die erforderliche Querschnittsfläche
einer mit 14 mm dicken Stabstählen
zusammengesetzten Bewehrung
zeigt Abb. 11. Die blaue Linie erfüllt
mit k = 1,0 bis 0,65 den seit Mai 2009
in Österreich gültigen Anhang 
B 1992-1-1:2007 und ist im Beweh-
rungsatlas 2009 [11] dargestellt. Die
im Normentwurf geplante Reduktion
des k-Werts mit 0,8 zeigt einmal die
violette Linie für konstante Schwar-
tendicken heff = 2,5 d1 und andermal
die grüne Linie für zunehmende
Schwartendicken heff = kA d1. Der
Vergleich mit der auf dem Beweh-
rungskonzept der ÖNORM B 4700 er-
stellten und im Bewehrungsatlas
2002 veröffentlichten Bewehrungs-
menge (schwarze Linie) zeigt, dass die
Rissbreitenformeln der EN 1992-1-1
samt den Modifikationen im Anhang
größere Querschnittswerte erfor-
dern. Damit wird deutlich, dass die im
Bewehrungsatlas 2002 und in der
österreichischen Richtlinie für Weiße
Wannen, Ausgabe 2002, dargestell-
ten Bemessungskonzepte nicht für
WU – Konstruktionen mit fugenloser
Bauweise gelten.

11. Bewehrung zur 
Beschränkung der 
Rissbreite in Bauteilen
ohne Trennrisse
Durch planerische, betontechnologi-
sche und herstellungsbedingte Maß-
nahmen kann vieles getan werden,
um Zwangsbeanspruchungen zu mi-
nimieren und damit Trennrisse zu ver-
meiden.

Bei den planerischen Maßnahmen
handelt es sich vorwiegend um die
Planung von Fugen, Bewegungsru-
hepunkten und Vermeidung von ge-
genseitigen Bauwerksverhakungen
oder Verhakungen mit dem Unter-
grund.

Betontechnologische Maßnahmen
betreffen vor allem die Reduktion der
Hydratationswärme der Zemente und
Schrumpfprozesse des Betons. Eine
geringe Hydratationswärme bedingt
eine langsame Zugfestigkeitsent-
wicklung, der Zeitpunkt einer allfälli-
gen Frührissbildung wird nicht we-
sentlich verschoben.

Bei der Herstellung von WU – Bau-
werken gilt es, Einbau- und Umge-
bungstemperaturen zu beachten,
sorgfältig zu verdichten und durch
gewissenhafte Nachbehandlung zu
rasches Auskühlen und Austrocknen
der WU – Bauteile zu verhindern.

Eine Bewehrung ist nicht imstande
Risse in Bauteilen zu verhindern und
ist in ungerissenen Bauteilen nahezu
wirkungslos. Maßnahmen zur Ver-
meidung von Trennrissen reichen
nicht aus, um auch Einrisse, insbe-
sondere in dicken Bauteilen zu ver-
hindern. Somit wird die Mindestbe-
wehrung für zwängungsarme Kons-
truktionen zur Beschränkung der
Breite von Einrissen festgelegt. Die
Undurchlässigkeit dieser Konstruk-
tionen hängt von der Dicke des un-
gerissenen Restquerschnitts ab und
sollte mindestens 7 - 8 cm betragen. 

Wie beim Biegeriss wird der Wasser-
druck an der Risswurzel abgemindert
und wegen mangelnder Durchströ-
mung der Einrisse ist keine Selbsthei-
lung zu erwarten.

Die Risstiefe hängt von der Rissbreite
ab, und die bisherige Erfahrung er-
laubt eine Beschränkung der Ris-
sbreiten auf wk = 0,20 mm.
Die Bewehrung übernimmt die Be-
tonzugkräfte Fcr,eff der gerissenen
Schwarte und die Mindestdicke von
gezogenen WU - Bauteilen wird kon-
sequenterweise von der doppelten
Dicke der Schwarte einschließlich der
Restdicke von 7 bis 8 cm bestimmt
(z.B. 5 d1 + 8 cm ~ 30 cm).

Für Bauteile mit nachgewiesenen
Zwangsbeanspruchungen Fzw kleiner
als Fcr,eff muss gemäß 
DIN 1045-1:2008 oder 
ÖNORM B 1992-1-1:2007 
die Mindestbewehrung auf die Größe
der Zwangsbeanspruchungen ausge-
legt werden. Dafür gilt FsD = 0,5 Fzw
und Fcr,eff (1 + α ρeff) = FsD.

Kleinere Zwangskräfte als Fcr,eff ver-
ursachen weder Durchrisse noch Ein-
risse. Die Breite von sehr frühen Ris-
sen durch chemisches Schwinden,
Verdunstung, Nachsacken des Betons
etc. ist durch Bewehrung sowieso
nicht zu kontrollieren.

Daher grenzt die Festlegung der
Schwartenmindestbewehrung den
Einsatzbereich von Stahlbeton ab,
und der Einsatz von Faserbeton wird
zweckmäßig.

Abb. 12: Vergleich der Mindestbewehrung 
zur Begrenzung von Rissbreiten in 

„abgefugten“ Weißen Wannen

Mit der Vorschreibung von Mindestab-
ständen von Bewegungsfugen, Arbeits-
fugen und Sollrissstellen wird die Größe
von Zwangsschnittgrößen entscheidend
beeinflusst. Basieren die Abstände auf Er-
fahrungswerten, dann darf auch die Min-
destbewehrung auf Basis bisheriger Er-
probung festgelegt werden.
Seit zehn Jahren ist die in der öster-
reichischen Richtlinie für Weiße Wannen
und im Bewehrungsatlas 2002 [12] dar-
gestellte Mindestbewehrung zur Be-
schränkung der Breite von Frührissen er-
probt. Eine Änderung wäre daher nicht
notwendig. Die Anpassung des auf Basis
neuer Normung für den Bewehrungsat-
las 2009 erstellten Bemessungskonzep-
tes (blaue Linie in Abb. 12) zeigt, dass das
alte Konzept im Bewehrungsatlas 2002
(schwarze Linie) imstande war, Zwangs-
beanspruchungen bis zu 55 % der Trenn-
risskräfte Fcr abzudecken (kF = 0,55).
Werden somit die derzeit festgelegten
Regeln zur Minimierung von Zwangsbe-
anspruchungen beachtet, darf ohne wei-
teren Nachweis die Größe der Zwangs-
beanspruchung mit 0,55 k anstelle von
0,80 k in Rechnung gestellt werden 
(k gemäß EN). Das gesamte noch zur Ver-
fügung stehende Potential an weiterer
Querschnittsminimierung zeigt in Abb.
12 die grüne Linie (kF = 0,30). Für die Aus-
schöpfung dieses Potential ist derzeit al-
lerdings eine genauere Abschätzung der
Zwangsbeanspruchung erforderlich.

Die Einführung der Schwartendicke bis
heff = 5 d1 deckt ebenfalls höchstens ei-
ne Zwangsreduktion von 55 % ab (rote
Linie in Abb.12). Die Bewehrung lässt sich
zwar sehr einfach mit den Gl. (18) und
(19) ermitteln, jedoch ist das Ergebnis
größer als im alten Konzept.

Der deutsche Anhang zur EN 1992-1-1
erlaubt für langsam erhärtende Betone
eine Reduktion der Mindestbewehrung
auf 85 %. Maurer verweist in [3] auf die
Anwendungsvoraussetzungen und be-
tont, dass die Nachbehandlungsdauer so
lange durchzuführen ist, bis die Druckfe-
stigkeit 70 % der charakteristischen Fes-
tigkeit erreicht hat. Diese Forderung ent-
spricht einer Zugfestigkeit von 80 %. Da-
mit wird sichergestellt, dass durch den
Einsatz von langsam erhärtenden Ze-
menten und thermischer Nachbehand-
lung frühe Risse und durch schwindarme
Betone späte Risse vermieden werden.
Die Reduktion der Bewehrung erfolgt
nicht aufgrund kleinerer Zugfestigkeiten,
sondern aufgrund geringerer Zwänge.

Wird daher das Querschnittsergebnis in
Abb.11 (lila Linie) auf 85 % reduziert,
zeigt die lila Linie in Abb. 12 das Ergeb-
nis. Wirklichkeitsnäher ist es allerdings,

wenn anstelle der Bewehrungsreduktion
die durch den Einsatz eines Hochlei-
stungsbetons bewirkte Abminderung der
Zwangsbeanspruchung in Rechnung ge-
stellt wird. Somit entspricht die Beweh-
rungsreduktion um 15 % einem Abbau
des Zwanges auf nur 62 % (lila Linie), an-
stelle von 55 % (blaue Linie). Angedacht
in [3] ist aber eine Reduktion der roten
Linie um 15 % in Abb. 12. Da mit dem
Hochleistungsbeton keine Minderung
der Zugfestigkeit beabsichtigt wird, ist ei-
ne Unterschreitung der roten oder grü-
nen Linie nur durch die Annahme einer
ungerissenen Betonschwarte gerechtfer-
tigt. Eine Zwangskraft, die kleiner ist als
die Anrisskraft der Schwarte, muss aber
laut DIN 1045-1:2008 oder 
ÖNORM B 1992-1-1:2007 nachgewiesen
werden und dieser Nachweis sollte ins-
besondere für flüssigkeitsundurchlässige
Konstruktionen erfolgen.

12. Zusammenfassung

Die bisherigen Regeln für die Konstrukti-
on und Ausführung wasserundurchlässi-
ger Betonkonstruktionen sind längst an-
erkannt. Die Bauweise basiert auf dem
Grundgedanken, dass ein gut verarbei-
teter, mit geringer Hydratationswärme
abbindender Beton eine ausreichende
und nachhaltige Wasserundurchlässig-
keit bietet, sofern nur wenige Trennrisse
in den Konstruktionselementen Wände
und Bodenplatte vorhanden sind. Aller-
dings wird bei diesen Rissen die anfäng-
liche Leckage zur Selbstabdichtung zu-
meist nicht abgewartet, sondern so
schnell wie möglich verpresst.

Die Bewehrung zur Beschränkung der
Rissbreite auf an die Anforderungen an
die Wasserundurchlässigkeit abgestimm-
te Grenzrissbreiten ist aus Sicht der Pro-
jektplaner unwirtschaftlich. Wirtschaftli-
cher ist es, die Bewehrung auf nur eine
Rissbreite, beispielsweise auf 0,2 mm,
auszulegen und allfällige undichte Risse
zu verpressen.

Das seit zehn Jahren erprobte Beweh-
rungskonzept gilt für WU – Konstruktio-
nen, für die Maßnahmen zur Reduktion
von Zwangsbeanspruchungen vorge-
schrieben werden. Damit wird das Riss-
risiko gesenkt und ein allfällig nachträg-
liches Abdichten der Risse eingeplant.

Für rissfreie Bauteile erscheint jede Be-
wehrung als unwirtschaftlich. In diesem
Bericht wird gezeigt, dass mit der Vor-
schreibung von zwangsmindernden
Maßnahmen die Mindestbewehrung zu-
mindest zur Beschränkung der Rissbreite
in den Randschichten der Betonquer-
schnitte dient. Trenn- oder Durchrisse

sind mit großer Wahrscheinlichkeit nur in
ausgedehnten oder fugenlosen Kons-
truktionen zu erwarten. Für diese Kons-
truktionen ist natürlich die Mindestbe-
wehrung anzuheben.

Nach Meinung des Autors genügt es, die
Mindestbewehrung wie bisher nur auf
die Schwartendicke heff = 2,5 d1 zu be-
ziehen, da sonst die Querschnittsfläche
der Bewehrung kostensteigernd ange-
hoben wird und die mit der Bauteil-
dicke h zunehmende Dicke heff der wirk-
samen Betonzugfläche Ac,eff unzurei-
chend physikalisch abgesichert ist.

Wesentlich ist, dass für jede weitere Re-
duktion der Bewehrung bis hin zum Ein-
satz von Faserbeton Zwangsbeanspru-
chungen nachgewiesen werden müssen.

Obwohl die Vorhersage des Zwangs und
der Rissbildung von einer Vielzahl zufäl-
liger Einflüsse abhängt ist es möglich,
Zwangsbeanspruchungen auszurechnen
und mittels probabilistischer Methoden
die Wirksamkeit zwangsmindernder
Maßnahmen, wie beispielsweise die Op-
timierung von Fugenabständen, zuver-
lässig zu beurteilen.

Die Größe der Mindestbewehrung in 
WU – Konstruktionen mit rissbreiten-
beschränkender Bewehrung wird vom
Verhältnis kF der Zwangskraft Fzw zur
Trennrisskraft Fcr bestimmt. In ausge-
dehnten und fugenlosen Bauteile wer-
den Trennrisse erwartet und es gilt 
kF = 0,80 bis 1,00.

Für zwangsmindernde Maßnahmen wie
beispielsweise die Anordnung von Be-
wegungsfugen oder der Einsatz von
Hochleistungsbeton gilt kF = 0,30 bis
0,80. Die Größe der Zwangskraft ent-
spricht hierbei höchstens Fcr, aber min-
destens der Verbundkraft Fcr,eff. Der die-
sem Bereich zugehörige Abstand von 
Bewegungsfugen in Bodenplatten mit
ebenen Untersichten ist abhängig von der
Verschieblichkeit des Bodens und beträgt
zwischen 30 und 100 m. In Wänden be-
stimmt nicht nur die Länge, sondern auch
das Steifigkeitsverhältnis zwischen Wand
und Fundament die Größe des Zwangs.
Zur Vermeidung von Trennrissen sollten
daher Bewegungsfugen zumindest im
Abstand der doppelten Wandhöhe aus-
reichen.

Für ungerissene Bauteile mit Verhältnis-
sen kF kleiner als 0,30 genügt die Di-
mensionierung der Mindestbewehrung
auf die Größe des Zwangs Fzw < Fcr,eff.

Literaturhinweise auf Seite 18 D
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